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WeveinsclNgstegeuHeiteu.

Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees.
Sitzung vom 22. Februar 1905, in Luzeru.

I. Als Vizepräsident des Ständigen Komitee wird bezeichnet Herr
Dr. Funkhäuser, I. Adjunkt des eidgen. Oberforstinspektorates.

II. Das Mitgliederverzeichnis wird bereinigt und der Herr Kassier

ersucht, dasselbe dem Druck zu übergeben.

III. Das Protokoll der Jahresversammlung von Brig, ausgefertigt
von Herrn R. Glutz, Assistent der forstlichen Versuchsanstalt, ist cinge-

gangen. Es soll vorab bei den Mitgliedern des Ständigen Komitees in
Zirkulation gesetzt werden.

IV. Es wird konstatiert, daß die Propaganda für das Vereinsvrgan
besonders bei der französischen Ausgabe nicht ohne bedeutenden Erfolg
war und wird in Aussicht genommen, später zu geeigneter Zeit dieselbe

fortzusetzen, wobei man besonders auf die Mithülfe derjenigen Mitglieder
rechnet, welche sich diesmal an den Propaganda-Arbeiten nicht beteiligt
haben.

V. Das Mitglieder-Diplom liegt im Entwurf vor. Es soll derselbe

jedoch unter möglichster Berücksichtigung einiger ausgesprochenen Wünsche

umgearbeitet werden.
VI. Die Jahresversammlung vom Jahre 1905 in Appenzell soll

anfangs August stattfinden. Das endgültige Programm ist noch mit dem

Lokalkomitee zu vereinbaren.

Mitteilungen.
Reglement für die sorstlich-wisienschaftliche Staatsprüfung

zur Wählbarkeit an eine höhere eidgenössische oder
kantonale Forstbeamtung.

(Vom 29. Juli 1904.)

Der schweizerische Schulrat, in Ausführung von Art. 3 des Bundes-
ratsbeschlusses vom 15. September 1903, betreffend die Wählbarkeit an
eine höhere eidgenössische oder kantonale Forstbeamtung, nach Einsicht und

Prüfung eines Antrages der Abteilungskonfcrenz der schweizerischen Forst-
schule, beschließt:

§ 1. Anmeldung.
Die Anmeldung zur forstlich-wissenschaftlichen Staatsprüfung hat

jewcilen schriftlich bis Ende Dezember für das folgende Jahr beim eid-
genössischen Departement des Innern in Bern zu geschehen.
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